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wert für jeden, der sich mit Koordinationsproblemen in der sozialen Arbeit oder in
verwandten Gebieten zu befassen hat. - Die gleiche Nummer enthält unter anderem
noch einen Artikel über Blindenfiisorge und über eine neuartige, in Lyon erprobte
berufsvorbereitende Bewegungsschulung für geistesschwache Jugendliche.

Achten Sie auf diese beiden Zeichen

Leider kommt es immer wieder vor, daß die Hilfsbereitschaft des Schweizervolkes
ausgenützt und mißbraucht wird. Zum Schutze der Bevölkerung vor schwindelhaften

Unternehmen und zur Förderung der vertrauenswürdigen Institutionen
sind zwei Schutzzeichen geschaffen worden, die ihren Zweck aber nur dann erfüllen
können, wenn sie beim Publikum die nötige Beachtung finden.

Die ZE WO-Markefür gemeinnützige Institutionen

Die Schweizerische Landeskonferenz für soziale Arbeit und die Schweizerische
Gemeinnützige Gesellschaft haben im Jahre 1934 die Zentralauskunftsstelle für
Wohlfahrtsunternehmungen (ZEWO) gegründet. Zu den Hauptaufgaben der
ZEWO gehört es, bei öffentlichen Sammlungen zu wohltätigen und gemeinnützigen
Zwecken für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen und Mißbräuche zu bekämpfen.
Zu diesem Zwecke verleiht sie nach gewissenhafter Prüfung Institutionen, die für
eine verantwortungsbewußte und sachgerechte Verwendung der gesammelten
Gelder Gewähr bieten, die oben abgebildete Schutzmarke. Hilfswerke, die die
ZEWO-Marke führen, sind Vertrauens- und unterstützungswürdig.

Das SAEB-Schutzzeichen für Behindertenarbeit

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die
Volkswirtschaft (SAEB) hat 1956 ein gesetzlich geschütztes Zeichen eingeführt,
um damit die Arbeitsmöglichkeiten jener Invaliden zu fördern, die nicht ins
normale Wirtschaftsleben eingegliedert werden können, sondern auf eine Betätigung
in einer Invalidenwerkstätte oder auf Heimarbeit angewiesen sind. Dieses
Schutzzeichen wird einzelnen Invaliden und sozialen Unternehmungen, die Invalide
beschäftigen, gewährt. Es wird als Plombe oder Klebmarke an jenen Produkten
angebracht, die wirklich von Behinderten hergestellt sind. Eine besondere
Schutzzeichenkommission sorgt durch regelmäßige Kontrolle dafür, daß die strengen,
aber gerechten Bedingungen von allen Zeichenträgern eingehalten werden.

Wir bitten die gebefreudige Bevölkerung,bei Sammlungen, Kartenspenden und
Wohltätigkeitsaktionen auf die ZEWO-Marke zu achten und sich beim Kauf von
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Invaliden- oder Patientenarbeiten zu vergewissern, daß die Produkte wirklich mit
dem SAEB-Schutzzeichen versehen sind. Diese beiden Zeichen schützen vor
Täuschung und tragen dazu bei, daß die Hilfsbereitschaft wirklich einem sinnvollen
Zwecke dient.

Die Ansicht eines Herzspezialisten

In einer brieflichen Stellungnahme äußert sich der bekannte Spezialist für Herz-
und Kreislaufkrankheiten Dr. Max Holzmann, Professor der Universität Zürich,
zum Thema Whisky und Herzinfarkt wie folgt :

«Die Frage, ob Whisky gut für das Herz und speziell auch gegen Angina pectoris
sei, wird mir in letzter Zeit von Patienten nicht selten gestellt. Tatsächlich ist es

.icht erwiesen, daß Alkohol und im speziellen Whisky die Kranzarterien erweitert
und deshalb einen günstigen Einfluß auf die Durchblutung des Herzens ausübt.
Dagegen hat der Alkohol natürlich die Wirkung, daß die psychische Wahrnehmung
unangenehmer Körpersensationen und auch anginöser Schmerzen abgeschwächt
wird. Das ist aber bestimmt eine allgemeine Alkoholwirkung, die nicht nur etwa
dem Whisky zukommt. Nun besitzen wir ja aber moderne Mittel, von welchen wir
mit mehr oder weniger großer Sicherheit annehmen können, daß sie die koronare
Durchblutung verbessern bei kurgemäßem Gebrauch, und anderseits das
altbekannte und durch nichts zu übertreffende Nitroglyzerin, das einen anginösen
Schmerzanfall in kürzester Zeit kupieren kann. Ich habe in meiner Praxis
dementsprechend niemals einem Patienten geraten, zur Linderung seiner Beschwerden
zum Alkohol zu greifen. Wenn Patienten schon an gelegentlichen Gebrauch von
Whisky gewöhnt sind, verbiete ich ihnen indessen diesen Genuß nicht, da durch
ein solches Verbot eine psychische Situation geschaffen werden könnte, die indirekt
von ungünstigem Einfluß wäre.» SAS

Erhöhung der Monopolgebühr auf Importbranntweinen

Bern, 1. Oktober, ag. Der Bundesrat hat die bei der Einfuhr von gebrannten
Wassern zu entrichtende Monopolgebühr für Whisky, Gin, Wodka, Rum und
andere Branntweine aus Getreide, Kartoffeln und Zuckerrohr sowie für Cognac
und Armagnac erhöht. Während die ordentliche Monopolgebühr für Produkte
zwischen 20 und 75 Volumenprozent Alkohol Fr. 750.-je q brutto ausmacht,
beträgt die erhöhte Monopolgebühr Fr. 1125.-je q brutto.

Bei den der erhöhten Monopolgebühr unterworfenen Branntweinen handelt es

sich um solche, deren Herstellung in der Schweiz nicht zugelassen ist, die aber ohne
mengenmäßige Beschränkung eingeführt werden können. Die Erhöhung der
Monopolgebühr ist nötig geworden, nachdem in den letzten Jahren die
Branntweineinfuhren sehr stark zugenommen haben. Diese Entwicklung steht im Widerspruch

zu den Vorschriften der Bundesverfassung und des Alkoholgesetzes, welche
aus volksgesundheitlichen Gründen eine Verminderung der Einfuhr und des Konsums

von gebrannten Wassern anstreben.
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